
Noten in Fremdsprache in KLasse 3 mit
Berücksichtigung der schriftlichen Leistung
(Brandenburg), ist dies überhaupt möglich und
zulässig?
Beitrag von „neleabels“ vom 13. September 2015 12:47

Hörverstehen, Leseverstehen und Sprechen sind Kompetenzen des Spracherwerbs. Wie diese
Kompetenzen in einer Leistungsüberprüfung gezeigt werden, ist eine andere Frage. Man kann
ohne weiteres Hörverstehen in einer schriftlichen Überprüfung testen. Oder Leseverstehen in
einer mündlichen Überprüfung zusammen mit der Sprechkompetenz. Ich vermute mal, dass es
dir darum geht, wenn du um "schriftlichen Noten" fragst, also um Klausuren.
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